[bookmark: Text7]- Kopfbogen Schule -
[bookmark: Text8]- Datum -

[bookmark: Text9]- Anrede -
[bookmark: Text2]- vollständige(r) Name(n) -
[bookmark: Text3]- Str. + Hausnummer -
[bookmark: Text4]- PLZ + Ort -






Unentschuldigte Fehlzeiten des Schülers / der Schülerin
[bookmark: Text5][bookmark: Text6]     , geb. am      
hier: Androhung einer zwangsweisen Zuführung gemäß § 41 Abs. 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)


[bookmark: Text10]Sehr geehrte     , 

[bookmark: Text11][bookmark: Text12][bookmark: Text13][bookmark: Text17]im Zeitraum       hat - Vorname - im Umfang von - Tage / Stunden - wiederholt unentschuldigt nicht am Unterricht teilgenommen. (ggf. weitere Ausführungen)

Es ergeht daher folgende Ordnungsverfügung:

[bookmark: Text19]1.	Ich fordere Sie auf, dafür Sorgen zu tragen, dass - Vorname - innerhalb von drei Tagen nach Zustellung dieser Verfügung die Schule wieder regelmäßig besucht.
2.	Aus Gründen des öffentlichen Interesses ordne ich hiermit die sofortige Vollziehung dieser Aufforderung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der derzeit geltenden Fassung an.
3.	Für den Fall, dass - Vorname - nicht innerhalb von drei Unterrichtstagen nach Zustellung dieser Verfügung regelmäßig der Schulpflicht nachkommt, drohe ich Ihnen gemäß §§ 55, 57, 62 und 66 ff. des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NW) in der derzeit gültigen Fassung die Anwendung unmittelbaren Zwangs an. - Vorname - wird bei Missachtung dieser Androhung gemäß § 41 Abs. 4 SchulG zwangsweise der Schule zugeführt.

Begründung:

[bookmark: Text14]Schülerinnen und Schüler sind gemäß § 43 Abs. 1 Schulgesetz für das Land NRW (SchulG) verpflichtet, regelmäßig und pünktlich am Unterricht und an den sonstigen für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen. Als Erziehungsberechtigte haben Sie dafür Sorge zu tragen, dass - Vorname - regelmäßig und pünktlich die Schule besucht (§ 41 Abs. 1 SchulG). 

Dieser Verpflichtung sind Sie im o. g. Zeitraum nicht nachgekommen. Ist wegen Erkrankung oder aus anderen Gründen ein Schulbesuch nicht möglich, müssen Sie die Schule unverzüglich benachrichtigen und anschließend schriftlich über den Grund des Schulversäumnisses informieren (§ 43 Abs. 2 SchulG).

Ich erachte die Androhung der zwangsweisen Zuführung von - Vorname - zur Schule im vorliegenden Fall als angemessen und erforderlich.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist angesichts des erheblichen öffentlichen Interesses an einem geordneten regelmäßigen Schulbesuch notwendig. Sie hat zur Folge, dass die aufschiebende Wirkung eines etwaigen Widerspruchs hiergegen entfällt.

Im Hinblick auf den ständigen Fortgang des Unterrichts und die durch ein Fehlen auftretenden Wissenslücken muss die zwangsweise Zuführung bei einer Missachtung dieser Aufforderung so schnell wie möglich durchgeführt werden. Ein Aufschieben der Maßnahme ist sowohl im öffentlichen Interesse als auch im Interesse von - Vorname - nicht vertretbar.

Die durch die zwangsweise Zuführung entstehenden Kosten sind von Ihnen zu tragen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

[bookmark: Text16]     

[bookmark: _GoBack]Mit freundlichen Grüßen


